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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit, die von der Juristischen Fakultät der Universität 
Augsburg als Dissertation angenommen wurde, ist in ihren Grundlinien 
wesentlich von den Ideen Dieter Suhrs beeinflußt worden. Seinem Andenken 
widme ich dieses Buch. 

Karlsruhe, im Dezember 1993 Wolfgang  Tzschaschel 
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Einleitung 

Kaum ein Wirtschaftssektor  in Deutschland steht Anfang der neunziger 
Jahre so deutlich im Zeichen von Wachstum wie das Verkehrswesen. Die zu-
vor schon beachtlichen Steigerungsraten erhalten noch einen weiteren kräfti-
gen Schub durch die Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes. 

Die Verkehrspolitik, die zudem von der deutschen Einheit unsanft über-
rascht worden ist, begegnet dieser Herausforderung  einerseits mit der Ab-
sicht, Verkehrsbedarf  durch den (Aus-) Bau von Verkehrswegen zu befriedi-
gen. Hinzu kommt die angestrebte Verkürzung der Planungsdauer - bei der-
zeit üblichen Laufzeiten von zehn bis zwanzig Jahren1 ein durchaus verständ-
liches Unterfangen.2 Das rechtliche Instrumentarium, das nun geschaffen 
wurde, setzt sich im wesentlichen zusammen aus dem Verkehrswegebeschleu-
nigungsgesetz, den Investitionsmaßnahmegesetzen3 sowie der Straffung  des 
Planungsverfahrens durch das Dritte Rechtsbereinigungsgesetz. Insgesamt soll 
der Bau von Verkehrswegen - vorrangig von Fernstraßen - schneller, aber 
auch leichter durchsetzbar werden.4 

Diesem Ansatz steht die immer noch unerfüllte Forderung von D. Suhr aus 
dem Jahre 1988 gegenüber, "die Rechtfertigungsbedürftigkeit  der planeri-
schen . . . Groß- und Masseneingriffe  wieder rechtsstaatlich ernster" zu neh-
men5. Den Hintergrund für diesen Appell bildet die Erkenntnis, daß bei der 
Planung staatlicher Großprojekte (namentlich im Verkehrsbereich) regelmäßig 

ι Vgl. Stüer.  DVB1 1992. S. 549; RonellenfUsch.  LKV 1992. S. 116. 
2 Nicht ganz zu Unrecht weist allerdings Viebrock  (NVwZ 1992. S. 942) darauf hin. daß 

gewisse Verzögerungen bei der Verwirklichung solcher Projekte für die Konsensbildung durch-
aus hilfreich sein können. 

3 Verfassungswidrig (wegen Verstößen gegen die Grundsätze der Gewaltenteilung, gegen 
das Rechtsstaatsprinzip sowie gegen Art. 28 Abs. 2 GG) sind solche Gesetze nach der überzeu-
genden Darstellung von RonellenfUsch.  DÖV 1991, S. 778 ff;  ebenso ders..  LKV 1992, 
S. 116 f.; zustimmend Stüer.  DVB1 1992, S. 553. 

4 Vor allem für die Verkehrswege in Ostdeutschland wird ein schnellstmöglicher Ausbau 
für dringlich erachtet, vgl. etwa Reinhardt.  DtZ 1992. S. 258. 

5 Suhr,  Gleiche Freiheit. S. 47. 
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diverse private, aber auch öffentliche  Interessen mit dem eigentlichen Gegen-
stand des Planungsvorgangs konkurrieren. Beispiel: Eine geplante Autobahn 
droht wertvolle Biotope zu zerstören, erfordert  Enteignungen, läßt für die 
Umgebung die Zunahme von Lärm- und Abgasimmissionen erwarten. 

Die zuvor gestellte Frage nach der Planrechtfertigung  ist in Folge der No-
vellierung des Fernstraßenausbaugesetzes (FStrAbG)6 durch das bereits er-
wähnte Dritte Rechtsbereinigungsgesetz7 nicht gegenstandslos geworden: 
Zum einen ist für zahlreiche "Altfälle" weiterhin die vor dem 1. 7. 1990 gel-
tende Gesetzeslage maßgeblich. Dies wird angesichts der immer noch erhebli-
chen Dauer der Planungsverfahren noch für etliche Jahre zu berücksichtigen 
sein. Zum anderen hat der Gesetzgeber in § 1 Abs. 2 S. 2 FStrAbG n. F. 
zwar die Verbindlichkeit des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen angeord-
net. Dies läßt aber nicht den Schluß zu, daß die Planrechtfertigung insgesamt 
der Überprüfung entzogen sein wird.8 

Während jedoch das Erfordernis  der Rechtfertigung eine rechtliche Bindung 
des Planungsträgers verkörpert, steht im Mittelpunkt des geltenden, weitge-
hend von der Rechtsprechung entwickelten9 Planungsrechts der dazu kontra-
stierende Begriff  der Gestaltungsfreiheit.  Diese soll dem Umstand Rechnung 
tragen, daß die planende Verwaltung weniger auf vorgegebene Sachverhalte 
zu reagieren als vielmehr Problemlösungen schöpferisch zu gestalten hat. 
R. Beenken weist in diesem Zusammenhang auf die Doppelnatur der Planung 
hin: Es handelt sich dabei um einen sowohl technischen wie auch schöpferi-
schen Vorgang.10 

Neben der "Gestaltungsfreiheit" figuriert  als weiteres zentrales Institut des 
Planungsrechts die Abwägung.  Sie hat die Funktion, neben den jeweiligen 
Primärzielen der Fachplanung all jene Belange zur Geltung zu bringen, de-
retwegen das Planobjekt eigentlich der Rechtfertigung bedarf. Da jedoch die 
gerichtliche Kontrolle der Planrechtfertigung zu einer bloßen "Vorabprüfung" 
auf "offensichtliche  Mängel"11 degeneriert ist, fällt der Abwägung die Auf-

6 FStrAbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 4. 1986. BGBl I S. 558. 

7 Art. 27 des Gesetzes vom 28. 6. 1990. BGBl I S. 1221. 

8 Dies allerdings erwartet Fliegauf,  NVwZ 1991. S. 750. 
9 Ibler,  Schranken planerischer Gestaltungsfreiheit. S. 26 f.; Kiihling,  Fachplanungsrecht, 

Rdnr. 43; Wahl.  NVwZ 1990. S. 429. 
10 Beenken.  Überprüfbarkeit  der Bauleitpläne. S. 13. 
1 1 So die Formulierung von Niehues.  WiVerw 1985. S. 253. 
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gäbe zu, die jedenfalls in bezug auf Effektivität  wichtigste12 Schranke der Ge-
staltungsfreiheit zu bilden. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob auf der 
Abwägungsebene ein adäquater Ersatz für die strikte Rechtfertigungskontrolle 
bei Rechtsbeeinträchtigungen gefunden werden kann. Denn prägend für diese 
Ebene - ähnlich wie für die Gestaltungsfreiheit selbst - sind Vorgänge des 
"Wertens" und des "Bewertens",13 die nur schwer objektivierbar und über-
prüfbar  sind. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt nun - nach der Darstellung der normati-
ven und prozeduralen Grundlagen - zunächst die Gegebenheiten, die eine 
Planrechtfertigung erforderlich  machen. Daran schließt sich eine Untersu-
chung der einzelnen Planungsstufen an. Das Rechtfertigungserfordernis  wird 
sodann in der Konzeption des Bundesverwaltungsgerichts dargestellt, gefolgt 
von einem alternativen Ansatz, der eine konsequentere Anbindung an die 
Kriterien des Übermaßverbots versucht. Die Auseinandersetzung mit der 
"planerischen Gestaltungsfreiheit" bildet das letzte Kapitel der Arbeit. 

Die Darstellung bezieht sich primär auf den in der Praxis überaus wichtigen 
Sektor der Fernstraßenplanung14. Auf andere raumbeanspruchende Fachpla-
nungen15 - insbesondere auf solche aus dem Verkehrsbereich - ist sie jedoch 
übertragbar, soweit sich nicht aus der Natur der Sache oder aus unterschiedli-
chen Verfahrensnormen  Besonderheiten ergeben.16 

12 Vgl. etwa Kühimg.  Fachplanungsrecht. Rdnr. 406; Wahl,  NVwZ 1990, S. 436. 
13 Dazu (in bezug auf die planerische Gestaltungsfreiheit) BVerwG. U. v. 12. 12. 69 - E 

34, 301/304. 
1 4 Geregelt in den §§ 16 - 17a Bundesfernstraßengesetz  (FStrG), die durch die §§ 7 2 - 7 8 

VwVfG ergänzt werden. 
Der Begriff  "Fachplanung" wird üblicherweise - im Gegensatz zur "Gesamtplanung" - für 

die projektbezogene Planung verwendet, vgl. z. B. Forsthoff/Blümel,  S. 18 ff.;  Ossenbühl, 
Gutachten, S. Β 28; Czybulka,  Legitimation der öffentlichen Verwaltung, S. 230. 

1 6 Im Schrifttum ist die paradigmatische Hervorhebung der Straßenplanung verbreitet, vgl. 
Steinberg.  Nachbarrecht. S. 83 ff.;  Hoppe /Schiarmann,  Rdnr. 5. 

2 Tzschaschel 


